
In Gemeinden  ohne  Wahlsprengeleinteilung  am Gebäude  des Gemeindewahllokales  anschlagen.  In Gemeinden  mit  WahIsprengeleinteiIung  als
allgemeinen  öffentlichen  Anschlag  verwenden.

Durchschöft  rn jedem  Fall unverzüglrch  an die Bezirkswahlbehörde  ribsenden  (nrcht  rn Statutarstädten)!

Gemeindeamt: a 9814
Postleitiahl

Mühldorf

Mühldorf  10

Kundmachung
über  Verfügungen  der Gemeindewahlbehörde  / in Statutarstädten  der Bezirkswahlbehörde  vor der Wahl

Anlässlich  der  Nat'onalratswahl  am  29.  September  2C)24 wird  gemäß  § 52 Abs.  3 der  NationaIrats-WahIordnung  1992  - NRWO,

BGBI. Nr. 471,  zuletzt geändert  durch  BGBI. I Nr. 130/2C)23, verlautbart:

1. Wahllokal(e)  und  dazugehörige  Verbotszone(n):  ")

Bezerchnung:  Adresse:

KlJLTlIRHAUS  MÜHLDORF  (Kleiner  Saal)  9814  Mühldürf  Nr. 10

Verbotszone  usw.:

50 m im Umkreis  des  Wahllokales

Sollten in einer  Gemeinde  mit  Wahlsprengeleinteilung  ernzelne Wahllokale  für  Wahlkartenwählerrnnen  und WahlkartenuNjhler  mcht  zugelassen sern (nur  möglich,  in Ge-

Muden,  rn denen mehrere  Wahllokale  untergebrachtsind,  wovon  zumrndest  efnes für  WahlkartenvW'hlerinnen  und  Wahlkartenw"hlerzulässig  sein muss), so istdies  neben

oder  unterderAdresse  des Wahllokales  mit  den Worten,,keine  Wahlkürtenwählerinnen  und WahlkartenvWjhler"besonders  zu vermerken.

z.Wahlzeitvon..  07.3Q....  bis.....!.4,Q.!  Uhr**)
Während  der Wahlzeit  ist die Stimmabgabe  durchgehend  möglich.  Als Urkunden  oder  amtliche  Bescheinigungen  zur Feststellung  der Identität  kommen

insbesondere  in Betracht:  Personalausweise,  Pässe und Führerscheine,  überhaupt  alle amtlichen  Lichtbildausweise.

Der  Meldezettel  oder  die  amtliche  Wahlinformation  sind  zum  Nachweis  der  Identität  n i c h t geeignet.

3. AmWahltagistinnerhaIbderVerbotszone(VerbotszoneistdasGebäude,indemsicheinWahIIokalbefindet,fernerdieinPunkt1alsVerbots-

zone  näher  beschriebenen  Flächen,  wie  etwa  der  Umkreis  in Metern,  Gehsteige,  Verkehrsflächen  usw.)

folgendes  verboten:

a) jede  Art  der  Wahlwerbung,  insbesondere  auch  durch  Ansprachen  an die Wählerinnen  und Wähler,  durch  Anschlag  oder  Verteilen  von

Wahlaufrufen,  Listen  der  Kandidatinnen  und  Kandidaten  und  dergleichen,

b) jede  Ansammlung  von  Personen,  sowie

c) das Tragen  von  Waffen  jeder  Art  (das  Verbot  des  Tragens  von  Waffen  bezieht  sich  nicht  auf jene  Waffen,  die  am  Wahl-

tag von  im  Dienst  befindlichen  Organen  des  öffentlichen  Sicherheitsdienstes  und Justizwachebeamten  nach  ihren  dienstlichen

Vürschriften  getragen  werden  müssen).

4. Übertretungen  dieser  Verbote  werden  von  der  Bezirksverwaltungsbehörde  mit  einer  Geldstrafe  bis zu 218  €, im Fall der  Uneinbringlichkeit

mit  Ersatzfreiheitsstrafe  bis zu zwei  Wüchen  geahndet.

Kundmachung

angeschlagen  am 12.08.2024

abgenommen  am

")  Weitete  Wahllükale  auf einem Ergänzungsblatt  anführen.
")  Besondere Wahlzeiten  neben der Adresse des betreffenden  Wahllokales anfuhren.

Der  Bürgerm  er:

Afttsil  l

i*Gt:
Kundmachung IVerfügungen Gemeindewahlbehörde mit Duichschlag) - NRW24 iNX 203)


